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A. Prüfunqsauftraq

Das Rechnungsprüfungsamt der Lutherstadt Wittenberg erteilte uns mit Schreiben vom

9. Januar 2020 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des

Eiqenbetriebes "Kommunale Bildungseinrichtungen

der LutherstadtWittenberg", LutherstadtWittenberg,

- im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt -

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung sowie den Lagebericht für 2019

zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung in berufsüblichem Umfang zu berichten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Vorschlag des Betriebsausschusses vom 12. November

2019 in Verbindung mit dem Auftrag vom 9. Januar 2020 des Rechnungsprüfungsamtes

der LutherstadtWittenberg zugrunde.

Die Prüfungspflicht ergibt sich aus § 142 Abs.1 KVG LSA i. V.m. § 19 Abs. 3 EigBG für

das Land Sachsen-Anhalt.

Rechtsgrundlagen der Bilanzierung und Prüfung sind insbesondere:

1. Die Bestimmungen des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt

(KVG LSA).

2. Gesetz über die Kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebs¬

gesetz - EigBG).

3. Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe

(Eigenbetriebsverordnung - EigBVO).

4. Die sinngemäße Anwendung des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den "Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat¬

tung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.,

Düsseldorf (IDW PS 450). Dieser Prüfungsbericht ist an den geprüften Eigenbetrieb ge¬

richtet.
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Die Erteilung des Bestätigungsvermerkes erfolgt nach den "Grundsätzen für die ord¬

nungsgemäße Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen" des IDW

(IDW PS 400).

Des Weiteren wurden bei unserer Prüfung beachtet:

1. Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Berichterstattung über die

Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

2. Prüfungshinweis des Instituts der Wirtschaftsprüfer für die Beurteilung der Ange¬

messenheit der Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen (IDW PH 9.720.1).

3. Prüfungshinweis des Instituts der Wirtschaftsprüfer für die Berichterstattung über die

Prüfung bei öffentlichen Unternehmen (IDW PH 9.450.1).

4. Prüfungshinweis des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Erteilung des Bestätigungsver¬

merkes bei kommunalenWirtschaftsbetrieben (IDW PH 9.400.3).

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns durchgeführten Prüfung berichten wir im

Abschnitt C.

Daneben umfasst die Prüfung auftragsgemäß auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit

der Geschäftsführung (§ 53 HGrG i. V. m. § 142 KVG LSA), über die wir im Abschnitt E.

dieses Berichts sowie in Anlage 6 zu diesem Bericht berichten.

Ergänzend wurden wir damit beauftragt, in diesen Prüfungsbericht eine betriebswirtschaft¬

liche Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes aufzuneh¬

men. Diese Analyse haben wir im Abschnitt D. III. dieses Berichts dargestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unseren Abschlussprüfungen die

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Ver¬

hältnis zu Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt¬

schaftsprüfungsgesellschaften i. d. F. vom 1. Januar 2017 maßgebend, die diesem Be¬

richt als Anlage 7 beigefügt sind. Hinsichtlich unserer Verantwortlichkeit und Haftung gilt in

Verbindung mit Nr. 9 der zuvor zitierten Allgemeinen Auftragsbedingungen eine Haftungs¬

höchstsumme von EUR 4.000.000,00 als vereinbart.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegen¬

über dem Eigenbetrieb und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entspre¬

chend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung

übernehmen.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Lage des Eiqenbetriebes

Stellungnahme zur Beurteilung der Lage durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließen¬

den Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresab¬

schluss und im Lagebericht Stellung.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

Im Wirtschaftsjahr 2019 gab es keine gefährdenden Einflüsse. Der Geschäftsbetrieb ver¬

lief stabil. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor bei den Personalkosten und den Aufwen¬

dungen für bezogene Leistungen (vor allem Defiziterstattung an Freie Träger von Kinder¬

tageseinrichtungen).

Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung der Sonderposten 36,5%.

Gegenüber dem Jahr 2018 gab es eine Minderung der Erträge in Flöhe von TEUR620.

Bei den Elternbeiträgen war dabei eine Minderung gegenüber 2018 von TEUR 145 zu

verzeichnen, welche maßgeblich eine Folge der gesetzlich neu geregelten Geschwister¬

ermäßigung ist.

Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist durch einen Jahresgewinn von TEUR 544 ge¬

kennzeichnet. Dieser wird mit dem Zuschuss für das Jahr 2020 verrechnet und als erhal¬

tene Anzahlung dargestellt.

Hinsichtlich der Finanzlage führt die Betriebsleitung aus, dass der Eigenbetrieb jederzeit in

der Lage warseinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
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Der Betriebsleitung sind keine bestandsgefährdenden Risiken der Geschäftstätigkeit des

Eigenbetriebes bekannt. Allerdings haben branchenspezifische und ertragsorientierte

Risiken Einfluss auf die Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebes. Branchenspezifische

Risiken sieht die Betriebsleitung weiterhin in der Rekrutierung von qualifiziertem Fachper¬

sonal. Der Eigenbetrieb muss rechtzeitig qualifiziertes Fachpersonal gewinnen, um sich

auch wettbewerbstechnisch positiv zu positionieren.

Im Jahr 2020 wird es zu einem weiteren Anstieg der Personalkosten kommen. Dieser An¬

stieg ergibt sich aus der zum 1. März 2020 erfolgten Tarifsteigerung. Für den Eigenbetrieb

muss es in den kommenden Jahren darum gehen, so attraktiv wie möglich zu sein, dass

das vorhandene Personal nicht abwandert und neue Mitarbeiter/innen gefunden werden,

damit auch Mitarbeiter ersetzt werden können, die nicht mehr zur Verfügung stehen.

Im Bereich der finanzwirtschaftlichen Risiken gilt als oberste Priorität die Sicherung der

Liquidität.

Mit der Änderung des KiFöG zum 1. Januar 2020 wurden die Gemeinden stärker in den

Bearbeitungsprozess zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen einbezogen. Die Ver¬

handlungen der sogenannten Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinba¬

rungen wurden in 2019 nur in 2 von 35 Vereinbarungen abgeschlossen.

Wie sich die Entwicklung der Elternbeiträge, aufgrund einer Neukalkulation der Kostenbei¬

träge auswirken wird, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Die Grund¬

lage der Kostenbeitragskalkulation sind die LEQ-Vereinbarungen des Jahres 2020. Die

Auswirkungen der für zwei Jahre gewährten Geschwisterregelungen müssen für 2020 be¬

obachtet werden. Entscheidende Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Qualität der Kinder¬

betreuung so wettbewerbsfähig zu gestalten, dass es zu keinen Einschnitten im Angebot

kommt.
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Der Eigenbetrieb KommBi arbeitet stetig daran, die sich bietenden Chancen frühzeitig zu

erkennen und sie zu nutzen, um seine Unternehmensziele zu erreichen. Der Ausbau von

weiteren Betreuungskapazitäten und die stetige Qualitätssteigerung, im Rahmen eines

eigenständigen Qualitätsmanagements mit eigenen Qualitätsstandards stehen immer im

Vordergrund der Arbeit. Der Fachkräftemangel zwingt den Eigenbetrieb mit den eigenen

Ressourcen effektiver umzugehen und geeignete Personalentwicklungsstrategien zu ent¬

wickeln.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes und seiner voraussicht¬

lichen Entwicklung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht hal¬

ten wir für zutreffend.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den

Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang,

und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 auf die Einhaltung der einschlägigen

gesetzlichen Vorschriften und der sonstigen landesrechtlichen Vorschriften sowie den er¬

gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft.

Die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht¬

lichen Vorschriften und den sonstigen landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergän¬

zenden Regelungen der Betriebssatzung sowie die Rechnungslegung und die dazu einge¬

richteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbe¬

triebes. Dies beinhaltet auch die gesetzlich zulässige Ausübung von Ansatz- und Bewer¬

tungswahlrechten sowie die Einschätzung von Chancen und Risiken.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat sich die Prüfung nicht daraufzu erstrecken, ob der

Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der

Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränk¬

ten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss. Er wurde am 20. November

2019 im Stadtrat der LutherstadtWittenberg festgestellt.

Unsere Aufgabe war es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil

über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben. Hierbei war auch zu prüfen,

ob die Betriebsleitung ihr Ermessen im zulässigen Rahmen ausgeübt hat.

Gemäß § 142 Abs. 1 KVG LSA erstreckt sich unsere Prüfung auf:

1. die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lage¬

berichtes hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sowie der sonstigen

landesrechtlichen Vorschriften,

2. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftliche Führung des

Eigenbetriebes,
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3. die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität und

Rentabilität des Eigenbetriebes,

4. verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste,

5. die Ursachen eines in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be¬

achtung der vom Institut derWirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf

die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord¬

nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö¬

gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt

werden.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und

Gliederungsgrundsätze, die wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter so¬

wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für

unser Prüfungsurteil bildet.

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zu¬

nächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des Unter¬

nehmensumfelds, Auskünften der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Ziele,

Strategien und Geschäftsrisiken, analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung von

Prüfungsrisiken und zur vorläufigen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes sowie einer

grundsätzlichen Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen

Kontrollsystems des Eigenbetriebes. Es wurden auch unsere Feststellungen aus der

vorangegangenen Jahresabschlussprüfung berücksichtigt. Zur Festlegung von Prüfungs¬

schwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und es ist ein Prüfungs¬

programm entwickelt worden. In diesem Prüfungsprogramm sind der Ansatz und die

Schwerpunkte der Prüfung sowie die Art und der Umfang der Prüfungshandlungen festge¬

legt. Dabei werden auch die zeitliche Abfolge der Prüfung und der Mitarbeitereinsatz ge¬

plant.
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Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgen¬

den Schwerpunkten der Prüfung:

Vollständigkeit, Ansatz und Bewertung der Posten

Forderungen,

Rückstellungen und

Umsatzerlöse.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und

Funktionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen, die ange¬

wandten Verfahren zur Auswahl unserer risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren

auf einer bewussten Auswahl.

Die Erkenntnisse der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems wurden bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen, bei der Auswahl

der analytischen Prüfungshandlungen und der von uns durchgeführten Einzelfallprüfun¬

gen nach den Grundsätzen derWesentlichkeit und derWirtschaftlichkeit berücksichtigt.

Bei unserer Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG i. V. m. § 142 KVG LSA haben

wir den IDW Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschluss¬

prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir unserem

prüferischen Vorgehen insbesondere den darin enthaltenen Fragenkatalog, der mit Vertre¬

tern des Bundesfinanzministeriums, des Bundesrechnungshofs und der Landesrech¬

nungshöfe erarbeitet wurde, zugrunde gelegt. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausfüh¬

rungen in Abschnitt E. dieses Berichts sowie auf die in Anlage 6 zu diesem Bericht zu¬

sammengestellten Angaben.

Wir haben die örtliche Prüfung in dem Zeitraum vom 27. Mai bis 1. Juli 2020 in den Ge¬

schäftsräumen des Eigenbetriebes sowie in unserem Büro in der Lutherstadt Wittenberg

durchgeführt.

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns von der Betriebsleitung bzw. den

von der Betriebsleitung ermächtigten Personen bereitwillig erteilt. Die von der Betriebslei¬

tung Unterzeichnete berufsübliche Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten

genommen.
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Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems wurden insbesondere folgende Prüfungshandlungen durchge¬

führt:

Prüffeld Prüfung der Bestandsnachweise Prüfung der Bewertung

Sachanlagen Materielle und formelle Kontrolle
des Bestandsverzeichnisses,
stichprobenweise Einsicht der
Eingangsrechnungen für Zu¬
gänge, Abgänge anhand
Ausgangsrechnungen oder
Verschrottungsprotokollen

Anschaffungskosten anhand
Eingangsrechnungen

Folgebewertung anhand interner
Abschreibungspläne

Forderungen aus Liefe¬
rungen und Leistungen
sowie an Gebiets¬
körperschaften

Formelle und materielle Kontrolle
der Saldenlisten

Zugangsbewertung in Stichproben
anhand Ausgangsrechnungen

Folgebewertung zur Ermittlung
von Ausfallrisiken durch Schrift¬
verkehr

Sonstige Aktiva Einsicht in Bücher und
Schriften, Verträge

Einsicht in Bücher und
Schriften

Liquide Mittel Kassenprotokolle,
Tagesauszüge Kreditinstitute,
Saldenbestätigungen

Ansatz der Nominalwerte

Eigenkapital Satzung,
Protokolle des Stadtrates
sowie des Betriebsausschusses

Sonstige Rückstellungen Aufstellungen des Eigenbetriebes,
Verträge

Erfüllungsbeträge anhand Einsicht
von geeigneten Unterlagen und
Berechnungen, rechnerische
Kontrolle zur Vollkostenermittlung

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen sowie
gegenüber dem Auf-
Gabenträger und
Gebietskörperschaften

Formelle und materielle
Kontrolle der Saldenliste,
Saldenbestätigungen

Erfüllungsbeträge durch
bewusste Auswahl von
Eingangsrechnungen

Sonstige Passiva Geeignete Unterlagen und
Schriften, Verträge

Erfüllungsbeträge durch
stichprobenhafte Prüfung
vorhandener Unterlagen

Erträge/Aufwendungen Stichprobenweise Prüfung
von Postenmit absoluter und
relativer Bedeutung_
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Auf die Einholung von Saldenbestätigungen bei den Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen wurde aufgrund der bestehenden Kundenstruktur verzichtet.

Prüfungshemmnisse lagen nicht vor.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Die Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf

einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms H&H ProDoppik Version

4.0. Die Zertifizierung der TÜV Informationstechnik GmbH vom 11. Januar 2017 für das

Programm wurde uns vorgelegt.

Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsgemäß geführt. Die Buchhaltung des Vor¬

jahres ist mit den Abschlussbuchungen abgeschlossen.

Die Buchungen sind ordnungsgemäß belegt und sachlich richtig. Die Buchführung ist

nach unserer in Stichproben durchgeführten Prüfung beweiskräftig.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung im Hinblick auf die Sicherheit

der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme haben wir aufgrund einer Mehr¬

jahresplanung im Wirtschaftsjahr keine gesonderten Prüfungshandlungen durchgeführt.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die gegen die

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sprechen.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation

und Kontrolle der Abläufe vor.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unter¬

lagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Bean¬

standungen.
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2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver¬

lustrechnung sowie Anhang, der als Anlage 1 beiliegt, ist auf dem von uns geprüften Jah¬

resabschluss zum 31. Dezember 2018 aufgebaut und unter Einbeziehung der Inventurer¬

gebnisse richtig und vollständig aus den Büchern entwickelt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen

Vorschriften und der sonstigen landesrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß nachge¬

wiesen.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema für die Bilanz und für die Gewinn- und Verlust¬

rechnung (Gesamtkostenverfahren) sowie das Gliederungsschema der Muster gemäß § 9

EigBVO i. V. m. EigBG wurden angewandt.

Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden geschäftstypische Ergänzungen der Gliederung

der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen.

Im Rahmen der Bewertung werden die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften beach¬

tet.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

Soweit der Eigenbetrieb nach dem Gesetz ein Wahlrecht hat, Ausweise oder Vermerke

alternativ im Anhang darzustellen, wurde dies aus Gründen der Übersichtlichkeit des Ab¬

schlusses vorgezogen.

Nach der Erklärung der Betriebsleitung und den Feststellungen im Rahmen unserer Prü¬

fung sind sämtliche Aktiva und Passiva erfasst, die Rückstellungen nach den bei Bilanz¬

aufstellung vorliegenden Erkenntnissen ausreichend bemessen. Haftungsverhältnisse

i. S. von § 251 HGB liegen nicht vor.
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3. Der Lagebericht

Der Lagebericht 2019 der Betriebsleitung ist dem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Nach den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen werden der Geschäftsverlauf

und die Lage des Eigenbetriebes zutreffend dargestellt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass wesentliche Chancen und Risiken der

künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289

Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

II. Feststellungen zur Gesamtaussaqe des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

1. Bilanzierungs- und Bewertunqsqrundlaqen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Die allgemeinen Grundsätze über die Bewertung und die Wertansätze der Vermögensge¬

genstände und Schulden wurden beachtet. Hinsichtlich der einzelnen angewandten und

geprüften Bewertungsgrundlagen und -methoden verweisen wir auf die Ausführungen des

Eigenbetriebes im Anhang sowie unsere Darstellungen unter "C. Gegenstand, Art und

Umfang der Prüfung".

Bilanzierungswahlrechte und Bewertungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genom¬

men. Ermessensspielräume wurden dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht folgend

ausgeübt.

Über sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Dar¬

stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, ist nicht zu berichten.



DORNBACH

- 17-

2. Gesamtaussaqe

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist richtig aus den Büchern entwickelt. Er

entspricht in seiner Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und den

sonstigen landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Be¬

triebssatzung. Die Buchführung ist ordnungsgemäß; sie entspricht ebenfalls dem Gesetz.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält¬

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage des Eigenbe¬

triebes.
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MI. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

1. Vermögenslage

Verän-

derung31.12.2019 31.12.2018

TEUR % % TEURA. Vermögen TEUR

I. Anlagevermögen

Sachanlagen

II. Umlaufvermögen

607 36,7 24,6 630 -23

1. Debitoren

2. Forderungen an

Gebietskörperschaften

3. Flüssige Mittel

4. Sonstige Aktiva

5. Summe

III. Vermögen gesamt

3,5 91 596 5,8

292493 29,8 11,4 201

403 24,4 57,7 1.480 -1.077

55: 3,3; 2,8 73 -18

1.047 63,3 75,4 1.936 -889

1.654 100,0 100,0 2.566 -912

B. Kapital

I. Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

2. Sonderposten

3. Summe

II. Fremdkapital

Kurzfristiges Fremdkapital

a) Rückstellungen

b) Erhaltene Anzahlungen

c) Kreditoren

d) Verbindlichkeiten gegenüber dem

Aufgabenträger

e) Verbindlichkeiten gegenüber

Gebietskörperschaften

f) Sonstige Passiva

g) Summe

III. Kapital gesamt

140 8,5 5,5 140 0

463 28,0 18,8 483 -20

24,3 623 -20603 36,5

374 22,6 14,4 369 5

544 32,9 52,7, 1.354 -810:

36 2,2 4,9 126 -90

6 0,4 0,8 20 -14

9 0,5 0,0 0 9

82 A9 82,9 74

1.051 63,5 75,7 1.943 -892

-9121.654 100,0 100,0 2.566

Rundungsdifferenzen sind softwarebedingt.
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2. Kapitalflussrechnunq

Die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebes stellt sich anhand der Kapitalflussrechnung bei indirekter Ermittlung
des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

2019 2018

TEUR TEURTEUR TEUR

A. Jahresgewinn 0 0

B. Ordentliche Geschäftstätigkeit

1. Abschreibungen

2. Buchverluste

3. Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

4. Veränderung Forderungen an Gebietskörperschaften

5. Veränderung sonstige Aktiva

6. Veränderung der Sonderposten

7. Veränderung sonstige Rückstellungen

8. Veränderung erhaltene Anzahlungen

9. Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen

10. Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften

11. Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger
12. Veränderung sonstige Passiva

107 121

0 2

-5 29

-201 -292

18 -48

-103 -107

1105

-810 1.048

-91 -32

9 0

-14 -308

8 -1.033

-1.077 -510

C. Abnahme des Finanzvermögens aus der ordentlichen

Geschäftstätigkeit -1.077 -510

D. Investitionstätigkeit

Investitionen -84 -309

E. Abnahme des Finanzvermögens aus der Investitionstätigkeit -84 -309

F. Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen 84 309

G. Zunahme des Finanzvermögens aus Finanzierungstätigkeit 84 309

H. Netto-Abnahme des Finanzvermögens -1.077 -510

I. Barvermögen am Beginn des Wirtschaftsjahres 1.480 1.990

J. Barvermögen am Ende des Wirtschaftsjahres 1.480403
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3. Ertragslage

Ergeb-

nisaus-

wirkung

I. Vgl.

2019 2018 z. Vj,

TEUR % % TEUR % TEUR

A. Betriebsleistung

1. Umsatzerlöse

2. Sonstige Betriebserträge

davon Zuschüsse /Zuwendungen

3. Betriebsleistung

3.300

14.376

14.119

18,7 19,5 3.562

80,5 14.732:

79,3 14.500

-7,4 -262

81,3 -2,4 -356

79,9 -2,6 -381

17.676 100,0 100,0 18.294 -3,4 -618

B. Aufwendungen für Betriebsleistung

1. Materialaufwand

2. Personalaufwand

3. Abschreibungen

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

5. Aufwendungen für Betriebsleistung

9.036

5.663

51,1 55,4 10.130

28,8 5.263

-10,8 1.094

32,0 7,6 -400

107 0,7 0,6 121 -11,6 14

2.921 16,5 15,6 2.851 2,5 -70

17.727 100,3 100,4 18.365 -3,5 638

C. Betriebsergebnis (A. - B.) -51 -0,3 -0,4 -71 28,2 20

D. Neutrales Ergebnis

1. Neutrale Erträge

a) Versicherungsentschädigungen

b) Erträge aus der Auflösung

von Sonderposten

c) Summe

2. Neutrale Aufwendungen

a) Zuführung zuWertberichtigungen

auf Forderungen

b) Ausbuchung Forderungen

c) Summe

3. Neutrales Ergebnis

1 0,0 0,0 0 1

103 0,6; 0,6 107 -3,7 -4

104 0,6 0,6 107 -2,8 -3

35 0,2 0,1 20 75,0 -15

13 0,1 0,1 16 -18,8 3

48 0,3 0,2 36 33,3 -12

56 0,3 0,4 71 -21,1 -15

E. Steuern 5 0,0 0,0 0 -5

F. Jahresgewinn (C. + D. - E.) 0 M 0,0 o o

* Veränderungen über 100% werden nicht ausgewiesen.

Rundungsdifferenzen sind softwarebedingt.
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E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfunqsauftraqes

Feststellungen gemäß § 53 HGrG i. V.m. § 142 KVG LSA

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1

Nrn. 1 und 2 HGrG i. V. m. § 142 KVG LSA sowie den IDW Prüfungsstandard "Berichter¬

stattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) be¬

achtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß,

d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen ge¬

setzlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden

sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben

haben wir im Detail in Anlage 6 zu diesem Bericht zusammengestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prü¬

fung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.
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F. Wiedergabe des Bestätiqunqsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

(Anlage 2) des Eigenbetriebes "Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt

Wittenberg", Lutherstadt Wittenberg, unter dem Datum vom 1. Juli 2020 den folgenden

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb "Kommunale Bildungseinrichtungen der LutherstadtWittenberg",

LutherstadtWittenberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes "Kommunale

Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg", Lutherstadt Witten¬

berg, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Ge¬

winn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis

zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar¬

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes für dasWirtschafts¬

jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er¬

kenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be¬

langen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG und der

Eigenbetriebsverordnung - EigBVO des Bundeslandes Sachsen-

Anhalt und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften i. V. m.

den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat¬

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und

Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner

Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum

31. Dezember 2019 und
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild

von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen

steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent¬

spricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG und der

Eigenbetriebsverordnung - EigBVO des Bundeslandes Sachsen-

Anhalt und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften i. V. m.

den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu

keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab¬

schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs¬

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die¬

sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage¬

berichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir

sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deut¬

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die¬

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er¬

langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum

Lageberichtzu dienen.
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Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den

Lagebericht

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab¬

schlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG und

der Eigenbetriebsverordnung - EigBVO des Bundeslandes Sachsen-

Anhalt und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften i. V. m. den

einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels¬

rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund¬

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des

Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für

die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat,

um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel¬

lungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür

verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Un¬

ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwor¬

tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh¬

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
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Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsge¬

setzes - EigBG und der Eigenbetriebsverordnung - EigBVO des Bundes¬

landes Sachsen-Anhalt und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif¬

ten i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gel¬

tenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Be¬

triebsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys¬

teme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lage¬

berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des

Eigenbetriebsgesetzes - EigBG und der Eigenbetriebsverordnung -
EigBVO des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und den ergänzenden lan¬

desrechtlichen Vorschriften i. V. m. den einschlägigen deutschen, für

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu er¬

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen

im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab¬

schlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob

der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe¬
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG und der

Eigenbetriebsverordnung - EigBVO des Bundeslandes Sachsen-Anhalt

und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften i. V. m. den ein¬

schlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht¬

lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti¬

gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage¬

bericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Ga¬

rantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach¬

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun¬

gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könn¬

te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres¬

abschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun¬

gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah¬

ren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher

- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jah¬

resabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs¬

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü¬

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund¬

lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli¬

che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam¬

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh¬

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen

beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab¬

schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung

des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü¬

fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung ange¬

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der

von der Betriebsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit

zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der

Betriebsleitung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be¬

deutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortfüh¬

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind

wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga¬

ben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü¬

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er¬

langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben¬

heiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Un¬

ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres¬

abschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬

tragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab¬

schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte

Bild von der Lage des Eigenbetriebes.


























































































































































































































